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Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die Leistungen der 
Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Köln 

(Feuerwehrsatzung) 
vom 26. Juli 2013 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 aufgrund der §§ 1, 6 und 
41 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 
10.02.1998 (SGV. NRW. 213), der §§ 7 und 77 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (SGV. 
NRW. 2023) und der §§ 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 - (SGV. NRW. 610) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – folgende Satzung beschlossen:  

I. Aufgaben  

§ 1 Abwehrender Brandschutz 

(1) Die Stadt Köln unterhält eine Feuerwehr als öffentliche Einrichtung. 

(2) Aufgabe der Feuerwehr ist die Bekämpfung von Schadenfeuern 
sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen 
öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen 
oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Pflichtaufgaben 
nach § 1 Abs. 1 FSHG). 

II.  Kostenersatz 

§ 2 Kostenersatz 

(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 2 sind unentgeltlich, 
soweit nachfolgend in Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Stadt Köln verlangt Ersatz der ihr durch den Einsatz der 
Feuerwehr und der durch überörtliche Hilfe anderer gemäß § 25 
FSHG entstandenen Kosten  

1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt hat, 

2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß § 24 
Abs. 1 FSHG im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach 
sonstigen Vorschriften, 

3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen 
Fällen der Gefährdungshaftung, 

4. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der 
Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder 
wassergefährdenden Stoffen entstanden ist, 

5. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim 
sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder wassergefährdenden 
Stoffen gemäß Nummer 4 entstanden ist, soweit es sich nicht 
um Brände handelt, 
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6. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
einer Brandmeldeanlage außer in Fällen nach Nr. 7, wenn der 
Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder 
missbräuchlichen Auslösung war, 

7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter eine 
Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr 
erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

8. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feuerwehr 
alarmiert. 

(3) Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich nach dem anliegenden 
Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.  

(4) Für die Berechnung des Kostenersatzes ist die Zeit vom Ausrücken 
der Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte von der Feuerwache bis 
zu ihrem Wiedereintreffen maßgebend (Einsatzzeit). Bei Einsätzen, 
die eine besondere Reinigung der Fahrzeuge und Geräte 
erforderlich machen, wird die Zeit bis zur Wiederherstellung der 
Einsatzfähigkeit hinzugerechnet. Wird vor der Ankunft in der 
Feuerwache ein neuer Einsatzbefehl erteilt, so endet für den 
bisherigen und beginnt für den folgenden Einsatz – abweichend von 
Satz 1 – die Einsatzzeit mit Erteilung des neuen Einsatzbefehls.  
Für jede angefangene Viertelstunde der Einsatzzeit wird ein Viertel 
des in dem Kostentarif aufgeführten Stundensatzes berechnet. 

§ 3  Kostenschuldner 

Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze der Feuerwehr nach § 1 
Abs. 2 sind die in § 2 Abs. 2 genannten Personen verpflichtet. Mehrere 
Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 4  Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld 

Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs. 2 entsteht mit Beendigung der 
kostenersatzpflichtigen Leistung der Feuerwehr. Er wird mit dem Zugang 
des Kostenersatzbescheides fällig und ist innerhalb von einem Monat zu 
begleichen. 

III.  Schlussvorschriften 

§ 5  Auslagenersatz 

Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit einem 
kostenersatzpflichtigen Einsatz entstehen, sind zu ersetzen, auch wenn 
eine Befreiung von der Kostenersatzpflicht besteht. 

§ 6 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren und 
Kostenersatz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der 
Freiwilligen  Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 
12.03.2008 (ABl. Stadt Köln, S.178), zuletzt geändert durch die 3. 
Änderungssatzung vom 26.07.2013 (ABl. Stadt Köln 2013, S.526), 
außer Kraft. 
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Kostentarif 
zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die Leistungen der 

Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Köln  
(Feuerwehrsatzung) vom 26. Juli 2013 

I. Kostenersatz  je Stunde  

1. Stundensätze Personal 
1.1  Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes 31,00 € 
1.2  Beamte des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes 39,00 € 
1.3  Beamte des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes 44,00 € 

2. Stundensätze Fahrzeuge 
2.1 Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge 
2.1.1 Löschgruppenfahrzeug (LF) 2,00 € 
2.1.2 Tanklöschfahrzeug (TLF) / 

Trockentanklöschfahrzeug (TRO) 
inkl. Feuerwehranhänger (FWA) 2,00 € 

2.1.3 Drehleiter (DL)  1,00 € 
2.2 Sonstige Fahrzeuge 
2.2.1 Rüstwagen (RW) 2,00 € 
2.2.2 Gerätewagen (GW) / 

Lastkraftwagen (LKW) 1,00 € 
2.3 Wasserfahrzeuge 
2.3.1 Löschboot (LB) 2,00 € 

II.  Sonstige Leistungen 

Für sonstige Leistungen, die in diesem Kostentarif nicht aufgeführt sind, werden 
die dadurch entstandenen Kosten (z.B. Verbrauchsmaterial) berechnet. 



Besoldungs-

gruppe

Summe 

(Jahreswert 

2013)

Anzahl 

Wachper-sonal

Zwischen-

summe

Dienst-

und Schutz-

kleidung

Pauschale 

Arbeits-

medizi-

nischer

Dienst

Gesamtkosten

je Besoldung
Gesamtkosten 

Durchschnitt 

= Gesamtk. ./. 

Anzahl MA

Stunden-

satz 

bei 1836

Stunden 

Stunden-

satz 

gerundet

Stunden-

satz

bisher

Differenz

A 7 48.900,00 333 16.283.700,00 346.997,67 51.451,27 16.682.148,94

A 8 59.300,00 354 20.992.200,00 368.880,41 54.695,95 21.415.776,35

A 9 m.D. 63.800,00 121 7.719.800,00 126.086,24 18.695,51 7.864.581,75

A 9 m.D.+Amtszul. 69.700,00 34 2.369.800,00 35.429,19 5.253,28 2.410.482,47

A 9 g.D. 66.000,00 3 198.000,00 2.562,91 463,52 201.026,43

A 10 65.900,00 21 1.383.900,00 17.940,34 3.244,67 1.405.085,01
A 11 76.000,00 22 1.672.000,00 18.794,64 3.399,18 1.694.193,83
A 13 h.D. 80.100,00 8 640.800,00 6.834,42 1.236,07 648.870,48 648.870,48 81.108,81 44,18 44,00 72,00 -28,00

 -Kostenersatz-

Stundensätze Personal 2013

47,00 -16,00

57,00 -18,003.300.305,27 71.745,77 39,08

31,00

39,00

48.372.989,52 57.450,11 31,29



                                      

Fahrzeugtyp 

                                 

      Kosten

LF (9) /

HLF (5)

TLF (5)  / 

TRO (2) /

PTLF (4)

+ FWA (3)

DL (12) KDOW (17) /

PKW (6) /

ELW (9)

+ FWA (1)

R-Bus (1)/

M-Bus (1)

Kran (2) RW (2) GW (10) /

LKW (10)

WLF (6)

+ AB (26)

RTB (5)

+ FWA (3)

LB (2)

Tilgungsleistungen

Fahrzeuge in Betrieb 252.046,79 171.029,56 94.600,10 91.886,49 0,00 0,00 24.399,66 120.362,58 102.883,91 4.838,27 0,00
Sachkonto 542900

Kfz.-Versicherungen 18.151,17 14.768,18 15.862,43 29.359,26 2.128,54 2.593,02 2.593,02 17.625,80 7.779,07 506,55 32.877,53

Summe aller Fixkosten 270.197,96 185.797,74 110.462,53 121.245,75 2.128,54 2.593,02 26.992,68 137.988,38 110.662,98 5.344,82 32.877,53
Summe aller Fixkosten pro 

Fahrzeug 19.299,85 13.271,27 9.205,21 3.674,11 1.064,27 1.296,51 13.496,34 6.899,42 3.458,22 668,10 16.438,77

Fixkosten pro Vorhaltestunde

( 365 Tage x 24 Std. = 8760 Std.) 2,20 1,51 1,05 0,42 0,12 0,15 1,54 0,79 0,39 0,08 1,88

Stundensatz neu (gerundet) 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00

Stundensatz bisher 111,00 103,00 116,00 84,00 71,00 65,00 65,00 65,00 65,00 64,00 103,00

Differenz -109,00 -101,00 -115,00 -84,00 -71,00 -65,00 -63,00 -64,00 -65,00 -64,00 -101,00 

Kalkulation Stundensätze Fahrzeuge 2013

Fixkosten pro Jahr

 -Kostenersatz-
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

(Hinweis auf § 7 GO NW nicht ins Kölner Stadtrecht übernommen.) 

Köln, den 26.07.2013 Der Oberbürgermeister 
 gez. Roters 

- ABl StK 2013, S. 523 - 
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